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  Der Rat bekundet seine ernste Besorgnis über die humanitäre Lage in Somalia, 
insbesondere in Bezug auf die Binnenvertriebenen, vor allem im Gebiet von Mogadi-
schu. Der Rat fordert die somalischen Führer nachdrücklich auf, ihren Verpflichtun-
gen aus der Erklärung von Eldoret gerecht zu werden und die Auslieferung der drin-
gend benötigten humanitären Hilfsgüter zu erleichtern, die Sicherheit aller internatio-
nalen und nationalen Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu gewährleisten, dem ge-
samten humanitären Personal sofortigen sicheren Zugang zu verschaffen und die 
Rückkehr und Wiedereingliederung der Flüchtlinge zu unterstützen. Der Rat fordert 
die Mitgliedstaaten auf, umgehend und großzügig auf den Konsolidierten interinstitu-
tionellen Beitragsappell der Vereinten Nationen für 2003 zu reagieren. 

  Der Rat stellt fest, dass einige Teile Somalias zwar nach wie vor nicht stabil 
sind, dass jedoch in weiten Teilen des Landes weiter relative Stabilität herrscht. Der 
Rat begrüßt die Entwicklung der Aktivitäten zur Friedenskonsolidierung auf Gemein-
wesenebene und fordert die Beschleunigung umfassender Aktivitäten zur Friedens-
konsolidierung. Der Rat ersucht den Generalsekretär, auch weiterhin auf kohärente 
Weise Vorbereitungsmaßnahmen am Boden für eine umfassende Mission zur Frie-
denskonsolidierung in der Konfliktfolgezeit in Somalia in die Wege zu leiten, wie in 
der Erklärung des Präsidenten des Sicherheitsrats vom 28. März 2002 festgelegt, so-
bald die Sicherheitsbedingungen dies zulassen, die auch die Bekämpfung der Armut 
und die Stärkung der staatlichen Institutionen berücksichtigen soll. 

  Der Rat betont, dass ein umfassendes Friedenskonsolidierungsprogramm in der 
Konfliktfolgezeit, das besonderes Gewicht auf die Entwaffnung, Demobilisierung, 
Rehabilitation und Wiedereingliederung legt, einen wichtigen Beitrag zur Wiederher-
stellung von Frieden und Stabilität in Somalia leisten wird. Der Rat begrüßt den Bei-
trag Irlands, Italiens und Norwegens zu dem Treuhandfonds für die Friedenskonsoli-
dierung in Somalia und fordert die anderen Geber auf, unverzüglich diesem Beispiel 
zu folgen. 

  Der Rat würdigt die Arbeit des Landesteams der Vereinten Nationen, der Rot-
kreuz- und Rothalbmondbewegungen und der nichtstaatlichen Organisationen zur 
Unterstützung des Friedens und der Aussöhnung in Somalia. Der Rat ermutigt den 
Generalsekretär, den von der Zwischenstaatlichen Behörde getragenen Prozess der 
nationalen Aussöhnung in Somalia weiterhin aktiv zu unterstützen und die Durchfüh-
rung und Verstärkung der laufenden humanitären und auf die Friedenskonsolidierung 
gerichteten Aktivitäten am Boden fortzusetzen. 

  Der Rat bekundet erneut seine Entschlossenheit, den somalischen Parteien be-
hilflich zu sein und die Vermittlungsbemühungen der Zwischenstaatlichen Behörde 
im Hinblick auf die Umsetzung der im Rahmen des Prozesses der nationalen Aussöh-
nung in Somalia angenommenen Maßnahmen und Schlussfolgerungen zu Gunsten 
des Friedens zu unterstützen." 

 Auf seiner 4737. Sitzung am 8. April 2003 beschloss der Rat, den Vertreter Somalias 
einzuladen, ohne Stimmrecht an der Erörterung des Punktes "Die Situation in Somalia" 
teilzunehmen. 

Resolution 1474 (2003) 
vom 8. April 2003 

 Der Sicherheitsrat, 
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 mit Bedauern feststellend, dass das Waffenembargo seit 1992 ständig verletzt wurde, 
auch nach der Unterzeichnung der Erklärung über die Einstellung der Feindseligkeiten und 
die Strukturen und Grundsätze des Prozesses der nationalen Aussöhnung in Somalia ("Er-
klärung von Eldoret") am 27. Oktober 2002258
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 a) die Verstöße gegen das Waffenembargo zu untersuchen, unter Einschluss des 
Zugangs nach Somalia auf dem Land-, Luft- und Seeweg und insbesondere unter Aus-
schöpfung aller Quellen, die Aufschluss über Verstöße geben könnten; 

 b) detaillierte Informationen und konkrete Empfehlungen in den einschlägigen 
Fachgebieten in Bezug auf Verstöße sowie über die Maßnahmen vorzulegen, die dem Waf-
fenembargo unter seinen verschiedenen Aspekten Wirksamkeit verleihen und es verstärken 
sollen; 

 c) nach Möglichkeit Felduntersuchungen in Somalia, den Nachbarstaaten Somalias 
und gegebenenfalls in anderen Staaten durchzuführen; 

 d) die Fähigkeit der Staaten der Region zur vollständigen Durchführung des Waf-
fenembargos zu bewerten, namentlich durch eine Überprüfung der einzelstaatlichen Zoll- 
und Grenzkontrollsysteme; 

 e) sich auf die gegenwärtigen Verstöße gegen das Waffenembargo zu konzentrie-
ren, einschließlich der Transfers von Munition, Einwegwaffen und Kleinwaffen; 

 f) bestrebt zu sein, diejenigen, die weiterhin innerhalb und außerhalb Somalias ge-
gen das Waffenembargo verstoßen, sowie diejenigen, die sie aktiv unterstützen, zu identifi-
zieren und dem Ausschuss des Sicherheitsrats nach Resolution 751 (1992) vom 24. April 
1992 (im Folgenden als "der Ausschuss" bezeichnet) den Entwurf einer Liste für mögliche 
künftige Maßnahmen vorzulegen; 

 g) zu untersuchen, ob ein Mechanismus geschaffen werden kann, um zusammen 
mit Partnern innerhalb und außerhalb Somalias in enger Zusammenarbeit mit regionalen 
und internationalen Organisationen, so auch mit der Afrikanischen Union, die Durchfüh-
rung des Waffenembargos zu überwachen; 

 h) die in dem Bericht der Sachverständigengruppe enthaltenen Empfehlungen wei-
terzuentwickeln; 

 4. ersucht den Generalsekretär, nach Verabschiedung dieser Resolution und im 



Resolutionen und Beschlüsse des Sicherheitsrats vom 1. August 2002 bis 31. Juli 2003 

 

190 

 8. beschließt, zum frühestmöglichen Zeitpunkt nach der Wiederaufnahme der Ar-
beit der Sachverständigengruppe eine Mission des Ausschusses unter der Führung des Aus-
schussvorsitzenden in die Region zu entsenden, um zu zeigen, dass der Rat entschlossen 
ist, dem Waffenembargo volle Geltung zu verschaffen; 

 9. fordert alle Staaten, insbesondere diejenigen in der Region, abermals auf, dem 
Ausschuss alle verfügbaren Informationen über Verstöße gegen das Waffenembargo zur 
Verfügung zu stellen; 

 10. bittet die Nachbarstaaten, dem Ausschuss vierteljährlich über ihre Anstrengun-
gen zur Durchführung des Waffenembargos Bericht zu erstatten; 

 11. fordert die Regionalorganisationen, insbesondere die Afrikanische Union und 
die Liga der arabischen Staaten, sowie die Staaten, die über die entsprechenden Ressourcen 
verfügen, auf, die somalischen Parteien und die Staaten in der Region bei ihren Anstren-
gungen zur vollen Durchführung des Waffenembargos zu unterstützen; 

 12. bringt seine Entschlossenheit zum Ausdruck, die Situation in Bezug auf die 
Durchführung des Waffenembargos in Somalia auf der Grundlage der von der Sachver-
ständigengruppe in ihren Berichten bereitgestellten Informationen zu überprüfen; 

 13. beschließt, mit der Angelegenheit aktiv befasst zu bleiben. 

Auf der 4737. Sitzung einstimmig verabschiedet. 
 
 

 
 
 
 
 

DIE SITUATION IM NAHEN OSTEN264 

Beschluss 

 Auf seiner 4670. Sitzung am 17. Dezember 2002 behandelte der Sicherheitsrat den 
Punkt 

"Die Situation im Nahen Osten 

Bericht des Generalsekretärs über die Beobachtertruppe der Vereinten Nationen 
für die Truppenentflechtung (S/2002/1328)". 

Resolution 1451 (2002) 
vom 17. Dezember 2002 

 Der Sicherheitsrat, 

 nach Behandlung des Berichts des Generalsekretärs vom 4. Dezember 2002 über die 
Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die Truppenentflechtung265 sowie in Bekräf-
tigung seiner Resolution 1308 (2000) vom 17. Juli 2000, 

 1. fordert die beteiligten Parteien zur sofortigen Durchführung der Resolution 338 
(1973) des Sicherheitsrats vom 22. Oktober 1973 auf; 

 2. beschließt, das Mandat der Beobachtertruppe der Vereinten Nationen für die 
Truppenentflechtung um einen Zeitraum von sechs Monaten, das heißt bis zum 30. Juni 
2003, zu verlängern; 

_______________ 
264 Resolutionen beziehungsweise Beschlüsse zu dieser Frage wurden vom Sicherheitsrat auch in den 
Jahren 1967 bis 2001 und während des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. Juli 2002 verabschiedet. 
265 S/2002/1328. 




